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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung
zu der Bekanntmachung vom 23.10.2020 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rund-
funk und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München vom 10. November 2020

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35 Satz 2 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG),  
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und § 24 
Satz 2 Nr. 1 und Nr. 8 i. V. m. § 25 Satz 2 Nr. 4 und § 26 Satz 2 
Nr. 3 der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung vom 01. Oktober 2020, zuletzt geändert am 22. Oktober 
2020 (7. BayIfSMV), folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Die Allgemeinverfügung „Stark frequentierte öffentliche 
Plätze der Landeshauptstadt München“ vom 17.10.2020 
wird widerrufen.

2.  Die in § 24 Satz 2 Nr. 1 der 7. BayIfSMV in der jeweils gel-
tenden Fassung festgelegte Maskenpflicht gilt auf dem 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt München auf folgenden 
öffentlichen Plätzen: 

–  Bereich Sendlinger-Tor-Platz, Viktualienmarkt, Schützen-
straße und Fußgängerzone in der Altstadt inklusive der  
folgenden angrenzenden Straßen: beidseitige Gehwege  
im Tal (im Bereich der Hausnummern 1 bis 48), Rosental 
zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt, Rindermarkt, 
Viktualienmarkt, Dienerstraße, Schrammerstraße, Land-
schaftstraße (Anlage 1) und 

– Stachus-Untergeschoss (Anlage 2). 

3.  Das in § 24 Satz 2 Nr. 8, § 25 Satz 2 Nr. 4 und § 26 Satz 2 
Nr. 3 der 7. BayIfSMV in der jeweils geltenden Fassung fest-
gelegte Alkoholkonsumverbot gilt auf dem Stadtgebiet der 
Landeshauptstadt München auf folgenden öffentlichen 
Plätzen: 

–  Gärtnerplatz inklusive der Straßen und Gehwege (Anlage 3),
–  Gerner Brücke (Anlage 4),
–   Wedekindplatz begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 

1, Feilitzstraße 12 – 15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2 
(Anlage 5) und

–   Isarauen und Baldeplatz (Anlage 6) begrenzt wie folgt: Der 
nördliche Grenzbereich verläuft vom Kreuzungsbereich Be-
reiteranger / Eduard-Schmid-Straße in gerader Linie durch 
die Grünanlage bis zum östlichen Uferbereich der Isar und 
umfasst den gesamten Uferbereich bis zur Reichenbach-
brücke. Der Grenzbereich verläuft weiter über die Reichen-
bachbrücke bis hin zur Kreuzung Erhardtstraße. Der westli-
che Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Erhardtstraße / 
Reichenbachbrücke entlang des westlichen Isarufers bis 
zur Keuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz, entlang des 
Baldesplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße und entlang 
des Baldeplatzes bis zur Wittelsbacherbrücke. Der südliche 
Grenzbereich entlang der Wittelsbacherbrücke über den 

Schyrenplatz und die Schyrenstraße bis zur Kreuzung 
Claude-Lorrain-Straße. Östlich verläuft die Bereichsgrenze 
entlang der Claude-Lorrain-Straße und der Eduard-Schmid-
Straße bis zum Kreuzungsbereich Bereiteranger. Alle ge-
nannten Straßen werden beidseitig inklusive der Gehwege 
erfasst.

4.  Der räumliche Umgriff des Bereichs der Maskenpflicht aus 
Ziffer 2 ergibt sich aus den Anlagen 1 und 2 und der räumli-
che Umgriff des Alkoholkonsumverbotes aus Ziffer 3 ergibt 
sich aus den Anlagen 3 bis 6. Die Anlagen 1 bis 6 sind Be-
standteil dieser Allgemeinverfügung.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 23.10.2020 ab 18:00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rundfunk und 
Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 23.10.2020, 
20:00 Uhr, wirksam. 

6. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

Hinweise:

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung ein-
gesehen werden und sind auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de/corona abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 2 und 3 dieser All-
gemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 
IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden  
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 23. Oktober 2020 Kreisverwaltungsreferat
  Mickisch
  Stadtdirektor

Amtsblatt_31.indd   622Amtsblatt_31.indd   622 05.11.20   13:0505.11.20   13:05



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 31/2020

623

Örtliche Bestimmung des Geltungsbereiches der Masken-
pflicht für den Sendlinger-Tor-Platz, den Viktualienmarkt, 
die Schützenstraße und die Fußgängerzone in der Alt-
stadt inkl. der folgenden angrenzenden Straßen: beidsei-
tige Gehwege im Tal (im Bereich der Hausnummern 1 bis 
48 ), Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rinder-
markt, Rindermarkt, Viktualienmarkt, Dienerstraße, 
Schrammerstraße, Landschaftstraße

Der Bereich umschließt den Sendlinger-Tor-Platz und verläuft 
entlang der Sendlinger Straße in nordöstliche Richtung zur 
Kreuzung Färbergraben / Rosental. Der Bereich umfasst die 
Dultstraße, Rosental, Rosenstraße, Rindermarkt, Pettenbeck-
straße, Petersplatz, Viktualienmarkt und verläuft über Rosen-
tal in die Prälat-Zistl-Straße und auf Höhe des Objektes Viktu-
alienmarkt 15 entlang Viktualienmarkt in die Frauenstraße, 
entlang des nördlichen Gehweges der Frauenstraße zur Kreu-
zung Westenriederstraße. 

Der Bereich umfasst die Westenriederstraße bis zur Kreuzung 
Viktualienmarkt, Viktualienmarkt, Dreifaltigkeitsplatz, Heilig-
Geist-Straße, Prälat-Miller-Weg. Der Bereich verläuft weiter 
über Viktualienmarkt zur Kreuzung Tal/ Sparkassenstraße und 
entlang des Objektes Marienplatz 15 zur Kreuzung Burgstra-
ße. Der Bereich umfasst zudem die beidseitige Gehwege im 
Tal (im Bereich der Hausnummern 1 bis 48). 

Der Bereich umschließt den Marienplatz, die Dienerstraße, die 
Landschaftstraße, die Schrammerstraße, die Residenzstraße, 
die Perusastraße, die Viscardigasse, die Hofgartenstraße zwi-
schen Odeonsplatz und Eingangsbereich Hofgarten, den Platz 
vor der Feldherrenhalle, die Theatinerstraße, die Salvatorstraße 
von der Kreuzung Theatinerstraße bis Höhe Theatinerstraße 16, 
die Weinstraße, die Maffeistraße, die Windenmacherstraße, 
die Schäfflerstraße, die Löwengrube auf Höhe der Anwesen 14 

Anlage 1

und 14a, den südlichen Gehsteig Löwengrube bis zur Kreu-
zung Augustinerstraße, die Augustinerstraße, den Frauenplatz, 
die Liebfrauenstraße, die Mazaristraße, die Thiereckstraße, 
die Sporerstraße, die Filserbräugasse und die Albertgasse.
 
Der Bereich umfasst die Kaufingerstraße, die Fürstenfelder-
straße entlang des Anwesens Kaufingerstraße 15, die Neuhau-
ser Straße, Färbergraben entlang des Anwesens Neuhauser 
Straße 1, die Ettstraße entlang des Anwesens Neuhauser 
Straße 2, die Eisenmannstraße entlang der Anwesen Neuhau-
ser Straße 23 und Eisenmannstraße 2, die Kapellenstraße auf 
Höhe des Anwesens Neuhauser Straße 10, die Herzog-Max-
Straße auf Höhe des Anwesens Neuhauser Straße 20, die 
Herzog-Wilhelm-Straße zwischen Neuhauser Straße und 
Kreuzung Herzog-Spital-Straße, den Karlsplatz ab Neuhauser 
Straße bis zur nördlichen Gehsteiggrenze zwischen den An-
wesen Karlsplatz 7 und Karlsplatz 11–12 sowie das Stachus-
Untergeschoss. 

Der Bereich umfasst die Fußgängerzone der Schützenstraße 
(inklusive Arkaden) von der Einmündung Prielmayerstraße bis 
zum ehemaligen Hotel Königshof (Karlsplatz 25). 

Alle genannten Straßen werden – soweit nicht anders aufge-
führt – beidseitig inklusive der Gehwege erfasst.
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Seite 1 

 
Örtliche Bestimmung des Geltungsbereiches der Maskenpflicht für das Stachus-Untergeschoss Anlage 2 

Örtliche Bestimmung des Geltungsbereiches der  
Maskenpflicht für das Stachus-Untergeschoss

Anlage 2
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Gärtnerplatz

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtnerplatz inklusive der Straßen 

und Gehwege.

Anlage 3

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Gärtnerplatz

Anlage 3

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtner-
platz inklusive der Straßen und Gehwege.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Gerner Brücke

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Wedekindplatz

Anlage 4

Anlage 5

Das Verbot umfasst den Bereich der Gerner Brücke.

Der Bereich umfasst den gesamten Wedekindplatz
begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 1,  
Feilitzstraße 12 – 15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2.

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Gerner Brücke

Das Verbot umfasst den Bereich der Gerner Brücke.

Anlage 4

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Wedekindplatz

Der Bereich umfasst den gesamten Wedekindplatz 

begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 1, Feilitzstraße 12-15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2.

Anlage 5
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Baldeplatz (Bereich A) 
sowie den Bereich Isarauen (Bereich B)

Seite 1

Anlage 6

B

A

Bereich A: Baldeplatz

Bereich B: Isarauen

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Baldeplatz (Bereich A)
sowie den Bereich Isarauen (Bereich B)

Anlage 6

Der nördliche Grenzbereich verläuft vom Kreuzungsbereich 
Bereiteranger / Eduard-Schmid-Straße in gerader Linie durch 
die Grünanlage bis zum östlichen Uferbereich der Isar und 
umfasst den gesamten Uferbereich bis zur Reichenbachbrücke. 
Der Grenzbereich verläuft weiter über die Reichenbachbrücke 
bis hin zur Kreuzung Erhardtstraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Erhard-
tstraße / Reichenbachbrücke entlang des westlichen Isarufers 
bis zur Keuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz, entlang 
des Baldesplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße und entlang 
des Baldeplatzes bis zur Wittelsbacherbrücke.

Der südliche Grenzbereich entlang der Wittelsbacherbrücke 
über den Schyrenplatz und die Schyrenstraße bis zur Kreuzung 
Claude-Lorrain-Straße.

Östlich verläuft die Bereichsgrenze entlang der Claude-Lorrain-
Straße und der Eduard-Schmid-Straße bis zum Kreuzungs-
bereich Bereiteranger.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der  
Gehwege erfasst.
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Bekanntmachung 

Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 17 Obergiesing-Fasangarten

Bebauungsplan Nr. 2163
Aignerstraße (beiderseits), 
Gietlstraße (südlich), 
Tegernseer Landstraße (westlich), 
Kiesstraße (nördlich), 
Untere Grasstraße (westlich), 
Ichostraße (nördlich)

Am 28.10.2020 hat der Ausschuss für Stadtplanung und  
Bauordnung für das genannte Gebiet die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes Nr. 2163 beschlossen.

Das Planungsziel ergibt sich aus der vorhandenen Struktur 
des Planungsgebietes. Demnach ist es Ziel, die historisch  
gewachsenen und als schutzwürdig erachteten Verhältnisse 
zu erhalten, insbesondere auch eine kleinmaßstäbliche, teils 
eingeschossige Bebauung, die zwingender Bestandteil der 
bestehenden und gewünschten städtebaulichen Struktur ist 
und den besonderen städtebaulichen Charakter ausmacht.

Diese Zielsetzung soll nun durch diesen Aufstellungsbe-
schluss auf den gesamten Bereich des von zahlreichen Ein-
zelbaudenkmälern geprägten „Ensemble[s] Feldmüllersied-
lung“, i.S.d. Art. 1 Abs. 3 BayDSchG, erweitert werden. 

Aufgrund neuerer Bebauungen an der Ichostraße, Aignerstraße 
und Gietlstraße entstehen städtebauliche Spannungen, die 
das intakte und einheitliche Siedlungsbild gefährden könnten.

Die städtebaulichen Spannungen bedürfen einer ordnenden 
Bauleitplanung, da die erhaltenen Gebäude jeweils für ihre 
Zeit stehen, sich in ihrer Abfolge zu einem harmonischen Zeit-
dokument fügen und auch für künftige Generationen bewahrt 
bleiben sollen. Den wenigen eingeschossigen Gebäuden aus 
der Entstehungszeit kommt dabei besonderes Gewicht zu.

München, 28. Oktober 2020 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB)  
vom 18. November 2020 mit 18. Dezember 2020 
– Beschleunigtes Verfahren –

Stadtbezirk 13 Bogenhausen

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2151
Salzsenderweg (nördlich),
Fideliostraße (nördlich),
Freischützstraße (westlich),
Ringofenweg (östlich)
(Teiländerung des rechtsverbindlichen
Bebauungsplanes Nr. 43d)
– Flächen für Gemeinbedarf „Schule“,
Straßenverkehrsfläche, private Grünfläche 
„Sport Dirtbike Anlage“, öffentliche Grünflächen,
Flächen mit besonderen Entwicklungsmaßnahmen, 
Flächen landschaftsgerecht zu gestalten und zu 
begrünen, Flächen zu begrünen und zu bepflanzen – 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt  
beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstra-
ße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungs-
raum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes 
über Blumenstraße 28 a), vom 18. November 2020 mit  
18. Dezember 2020, Montag mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr, 
öffentlich aus.

Auskünfte im Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
werden nach vorheriger Terminvereinbarung  
(telefonisch unter 0 89/2 33-2 26 71 oder per E-Mail  
unter plan.ha2-31v@muenchen.de) erteilt.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben  
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-19-Pandemie 
wird bei der Aufnahme einer Stellungnahme zur Niederschrift 
um vorherige telefonische oder elektronische Terminverein-
barung unter 089/233-22671 bzw. per E-Mail unter  
plan.ha2-31v@muenchen.de gebeten.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung sowie  
die Datenschutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im 
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Bauleitplanverfahren sind auch im Internet unter der Adresse 
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellung-
nahme wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben 
dem Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benut-
zen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, sowohl im 
Auslegungsraum als auch bei einer Einsichtnahme in die  
Unterlagen vor Ort das allgemeine Abstandsgebot einzuhalten 
und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

München, 30. Oktober 2020 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung
Eintragung von Übermittlungssperren nach dem Bundes-
meldegesetz

Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, einzelnen Datenübermittlungen der 
Meldebehörde zu widersprechen.

Folgenden Datenübermittlungen können Sie widersprechen:

1.  Widerspruch gegen die Übermittlung an das Bundesamt  
für das Personalmanagement der Bundeswehr, soweit  
Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das  
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gemäß § 36 
Abs.2 BMG in Verbindung mit § 58c Abs.1 Soldatengesetz.

2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine  
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehö-
rige der meldepflichtigen Personen gemäß § 42 Abs. 2 und 
3 BMG.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen bei Wah-
len und Abstimmungen gemäß § 50 Abs.1 und 5 BMG.

4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Mandats-
träger, Presse und Rundfunk aus Anlass von Alters- und 
Ehejubiläen gemäß § 50 Abs. 2 und 5 BMG.

5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage gemäß § 50 Abs. 3 und 5 BMG.

Der Antrag bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraus-
setzungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine  
gegenteilige Erklärung widerrufen wird. Die Eintragung von 
Übermittlungssperren ist kostenlos.

Schnell und unbürokratisch ist die Beantragung von Übermitt-
lungssperren Online im Internet möglich.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Beantragung von 
Übermittlungssperren mit einem formlosem Schreiben oder 
mittels eines Antragsformulars, welches Sie ebenfalls auf  
unserer Homepage (www.muenchen.de) finden.

Weitere Informationen, die Möglichkeit der Onlinebestellung 
und das Antragsformular finden Sie auf folgender Seite:

www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1064444/

Landeshauptstadt München Kreisverwaltungsreferat

Postanschrift: Landeshauptstadt München
   Kreisverwaltungsreferat Hauptabteilung II  

Bürgerangelegenheiten
  Ruppertstraße 19
  80466 München

München, 02. November 2020 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat

Änderung in der Verwaltungspraxis  
bei Bekanntmachungen im Planfeststellungsverfahren

Hiermit wird mit sofortiger Wirkung eine etwaige Verwaltungs-
praxis beendet, die durch die Landeshauptstadt München mit 
der Veröffentlichung öffentlicher Bekanntmachungen im Plan-
feststellungsverfahren in der Tagespresse begründet wurde.

Die rechtsverbindlichen öffentlichen Bekanntmachungen im 
Planfeststellungsverfahren gem. Art. 73 Absatz 5 Satz 1  
BayVwVfG werden künftig nur noch im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München und auf http://www.muenchen.de/ 
auslegung im Volltext veröffentlicht. 

In der Tagespresse erfolgt ab sofort nur noch ein Hinweis auf 
die Bekanntmachungen im Amtsblatt und auf der Internetseite 
der Landeshauptstadt München. 

Bekanntmachungen in der Bauleitplanung bleiben hiervon  
unberührt.“

München, 03. November 2020  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung
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Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier: Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
         des Baugesetzbuches (BauGB)
         – Beschleunigtes Verfahren –

Stadtbezirk 25 Laim

Für das Planungsgebiet

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
mit Grünordnung Nr. 2153
Schulerweiterungsbau mit unterirdischer Dreifachturnhalle
Riegerhofstraße (westlich),
Gotthardstraße (nördlich), 
Bezirkssportanlage Laim (östlich), 
Lukas-Schule (südlich)
(Teiländerung des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 2001)
– Schule, Sporthalle –

wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit vom  
18. November 2020 mit 18. Dezember 2020 durchgeführt.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 
04.12.2019 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes mit Grünordnung Nr. 2153 beschlossen.

Das Vorhabengebiet umfasst eine Fläche von rund 4.940 m² 
und steht im Eigentum der Lukas-Schule gemeinnützige 
GmbH (Lukas-Schule). Die Lukas-Schule und der Sportverein 
München Laim (SV Laim) haben einen stark wachsenden Be-
darf an Schulräumen bzw. Sporthallenflächen.

Maßgebliche Ziele der Planung sind im Rahmen einer Nach-
verdichtung die Erweiterung eines bestehenden, funktionie-
renden Schulstandorts, die Sicherstellung der Verträglichkeit 
mit der umliegenden Wohnbebauung, die Erstellung einer 
dreizügigen Grundschule sowie eines weiteren Zuges einer 
weiterführenden Schule (Mittel-, Realschule oder Gymnasi-
um), die Erstellung einer integrierten unterirdischen Drei-
fachsporthalle, die auch den Bedarf des SV Laims abdeckt 
und die Herstellung einer Haltemöglichkeit für Bus und Pkw 
mit Fußweg zur Schule und Unterbringung der Stellplätze in 
der Bestandstiefgarage der Lukas-Schule.

Als grünplanerische Ziele sollen vor allem nicht vermeidbare 
Eingriffe in Natur und Landschaft u. a. durch extensive Dach-

begrünung verringert und minimiert werden, eine gute Durch-
grünung des Vorhabengebiets erfolgen sowie Klassenräume 
teilweise im UG mit begrünten Innenhöfen ausgestattet wer-
den. Ebenso soll eine qualitativ hochwertige Ausgestaltung 
und Begrünung der Freiflächen auf dem Grundstück zur guten 
Nutzbarkeit für Schulzwecke erfolgen.
Es ist beabsichtigt, eine öffentliche Zugänglichkeit und Durch-
wegung unter Berücksichtigung der Belange des Schul-
betriebs zu gewährleisten sowie einen Zugang zur Bezirks-
sportanlage und die verkehrliche Erschließung zu sichern.
Für die Grundschule werden ein Haltestellenbereich für Klein-
busse in der Von-der-Pfordten-Straße und Parkplätze für  
den Hol- und Bringverkehr vorgesehen. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt.
Es wird keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den all-
gemeinen Zielen und Zwecken der Planung, sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen und den voraussichtlichen 
Auswir kungen der Planung unterrichten kann, werden vom  
18. November 2020 mit 18. Dezember 2020 an folgenden 
städtischen Dienststellen zur Einsicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blu-
menstraße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071  
(Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite 
des Gebäudes, auf Blumenstraße 28 a –), von Montag mit 
Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion West, Landsberger Straße 486 
(Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, Dienstag 
von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von  
8.30 bis 15 Uhr, eine Einsichtnahme ist nur nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter 0 89/2 33-4 65 50 
möglich),

3.   bei der Stadtbibliothek Laim, Fürstenrieder Straße 53 
(Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von  
10 bis 15 Uhr).

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sowie die Daten-
schutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Bauleitplan-
verfahren sind auch im Internet unter der Adresse
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Auskünfte und Einzelerörterungen zum Bebauungsplan erhal-
ten Sie unter der Telefonnummer 0 89/2 33-2 69 83 während 
der Dienstzeit Montag mit Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr 
und Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Einzelerörterungen vor 
Ort im Referat für Stadtplanung und Bauordnung sind nach 
vorheriger telefonischer oder elektronischer Terminvereinba-
rung unter 0 89/2 33-2 69 83 bzw. per E-Mail unter plan.ha2-
23p@muenchen.de möglich.

Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-19-Pan-
demie wird statt einer öffentlichen Erörterung im o.g. Zeitraum 
ein Video zu den allgemeinen Zielen und Zwecken der Pla-
nung bereitgestellt. Das Video ist zusammen mit den Unter-
lagen zum Bebauungsplanverfahren unter der Adresse  
www.muenchen.de/auslegung abrufbar.

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, im Ausle-
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(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die  
Antragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 29. Oktober 2020  Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung

 HA IV – Lokalbaukommission

gungsraum das allgemeine Abstandsgebot einzuhalten und 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

München, 30. Oktober 2020 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung einer Teilbaugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Paul-Heyse-Str. 7, Schwanthalerstr. 46 – 50
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: FlNr. 7342/0, Gemarkung 
Sektion V, Stadtbezirk 02

Teilbaugenehmigung – Reorganisation des ehem. Postbank-
Karrees – Teilabriss
Sanierung und Neubau auf der Basis der best. Gebäudestruk-
tur zur Integration eines öffentlichen Hofes (überwiegend Büro-
nutzung, im EG zusätzlich Gastronomie und Einzelhandel)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.10.2020, Az. 602-1.1-2020-21668-21, wurde 
die Teilbaugenehmigung für das oben genannte Vorhaben un-
ter Auflagen/Nebenstimmungen und aufschiebenden Bedin-
gungen erteilt.

Dem unmittelbaren Nachbarn Fl.Nr.: Bayerstr. 47 und den be-
troffenen Grundstückseignern  auf den gegenüberliegenden 
Straßenseiten (Bayerstr. 12, 41 und 55, Mittererstr. 3 – 9, 
Schwanthalerstr. 44, 58 sowie 53 – 63, Paul-Heyse-Str. 4 – 12, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 136 einsehen.  
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
2 33- 215 46.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
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Jahresbilanz der Sterbe-Unterstützungs-Vereinigung der Beschäftigten der Stadt München 
zum 31. Dezember 2019 
 
A K T I V A  Geschäftsjahr Vorjahr 
  € € € € 
A. Immaterielle Vermögens- 
 gegenstände 15.926,96 15.926,96 22.633,80 22.633,80 
B. Kapitalanlagen 
 
I. Sonstige Kapitalanlagen 
 1. Aktien, Investmentanteile 
  und andere nicht festver- 
 zinsliche Wertpapiere 754.031,88  720.597,34  

   
 2. Inhaberschuldverschrei- 
  bungen und andere festver- 

 zinsliche Wertpapiere 9.527.946,93  9.361.952,02  
 
 3. Hypotheken-, Grundschuld-  

 und Rentenschuldforderungen 0,00  0,00 
 
4. Sonstige Ausleihungen 
 a) Namensschuldverschrei- 
     bungen 8.350.000,00  8.350.000,00 
 

 5. Einlagen bei Kreditinstituten 0,00 18.631.978,81 0,00 18.432.549,36 
C. Forderungen 
 
I. Forderungen aus dem selbst 
 abgeschlossenen 
 Versicherungsgeschäft an: 
 1. Versicherungsnehmer 2.358,70  9.906,60 
II. Sonstige Forderungen 2.850,00 5.208,70 2.850,00 12.756,60 
D. Sonstige Vermögensgegen- 
 stände 
 
I. Sachanlagen und Vorräte 18.068,21  17.904,13 
II. Laufende Guthaben bei Kredit- 
 instituten, Schecks und Kassen- 
 bestand 103.426,06 121.494,27 141.342,17 159.246,30 
E. Rechnungsabgrenzungsposten 
 
I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten 166.255,25  163.835,04  
II. Sonstige Rechnungsabgren- 
 zungsposten 0,00 166.255,25 568,58 164.403,62 
 
Summe der Aktiva  18.940.863,99  18.791.589,68 
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P A S S I V A  Geschäftsjahr Vorjahr 
  € € € € € € 
A. Eigenkapital 
 
I. Gewinnrücklagen 
 1. Verlustrücklage 
  gemäß § 193 VAG  68.434,99   771.285,03 
II. Gesamtausgleichsposten 
 1. Ausgleichsposten  0,00 68.434,99   103.440,01 874.725,04 

  
B. Versicherungstechnische 
 Rückstellungen 
 
I. Deckungsrückstellung laut 
 vers.math. Gutachten zum 
 31.12.2019   
  17.874.284,00   16.850.938,00  
 zzgl. Zuweisung aus der 
 Rückstellung für  
 Beitragsrückerstattung 0,00 17.874.284,00  0,00 16.850.938,00 
II. Rückstellung für noch 
 nicht abgewickelte 
 Versicherungsfälle  32.232,88   29.021,88  
III. Rückstellung für  
 erfolgsabhängige und 

erfolgsunabhängige 
 Beitragsrückerstattung  957.583,01 18.864.099,89  1.027.992,41 17.907.952,29 

 
 
C. Andere Rückstellungen 
 
I. Sonstige Rückstellungen  0,00  0,00 
 
D. Andere 
 Verbindlichkeiten 
 
I. Verbindlichkeiten aus dem 
 selbst abgeschlossenen 
 Versicherungsgeschäft 
 gegenüber 
 1. Versicherungs- 
  nehmern 0,00   925,31 

 
II. Sonstige Verbindlichkeiten 1.525,35 1.525,35  1.227,73 2.153,04 
 davon: 
 aus Steuern EUR 0,00 
 im Rahmen der sozialen 
 Sicherheit EUR 0,00     
 
E. Rechnungsab- 
 grenzungsposten   6.803,76   6.759,31 

  
Summe der Passiva  18.940.863,99  18.791.589,68 

 
Ich bestätige hiermit entsprechend § 128 Abs. 5 VAG, dass das Sicherungsvermögen vorschriftsmäßig 
angelegt und aufbewahrt ist. 
 
München, 30. September 2020    Der Treuhänder 
      Roland Maurer  
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019 
 

 
 Geschäftsjahr Vorjahr 
 
   €  € € € 

  
 
I. Versicherungstechnische Rechnung 
 1. Verdiente Beiträge  619.400,61 647.231,18 
 2. Beiträge aus der Rückstellung für 
  Beitragsrückerstattung  0,00  0,00 
 3. Erträge aus Kapitalanlagen: 
  a) Erträge aus anderen Kapitalanlagen 343.695,86  349.157,51  
  b) Erträge aus Zuschreibungen 166.301,65  11.275,00  
  c) Gewinne aus dem Abgang von 
   Kapitalanlagen  0,00 509.997,51 0,00 360.432,51 
 4. Sonstige vers.-techn. Erträge  0,00  0,00 
 5. Aufwendungen für Versicherungsfälle 
  a) Zahlungen für Versicherungsfälle 792.005,77  792.984,92 
  b) Veränderung der Rückstellung für  
   noch nicht abgewickelte Versiche- 
   rungsfälle -3.211,00 788.794,77 -17.500,40 775.484,52 
 6. Veränderungen der übrigen vers.-techn. 
  Rückstellungen  
  a) Deckungsrückstellung 1.023.346,00  0,00 
  b) sonst. vers.-techn. Rückstellungen 0,00 1.023.346,00 0,00 0,00 
 7. Aufwendungen für erfolgsabhängige und  
  erfolgsunabhängige Beitragsrücker- 
  stattungen  0,00  0,00 
 8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
  a) Abschlussaufwendungen 10.321,52  9.821,52  
  b) Verwaltungsaufwendungen 66.749,37 77.070,89 63.349,56 73.171,08 
 9. Aufwendungen für Kapitalanlagen 
  a) Aufwendungen für die Verwaltung von 
   Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und 
   sonstige Aufwendungen für die  
   Kapitalanlagen 30.901,53  29.466,33 
  b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen 5.820,00  130.814,65 
  c) Verluste aus dem Abgang von Kapital- 
   anlagen  200,00  36.921,53  3.700,00  163.980,98 
 10. Versicherungstechnisches Ergebnis  -796.735,07  -4.972,89 
   
II. Nichtversicherungstechnische Rechnung 
 1. Sonstige Erträge 0,00   0,00 
 2. Sonstige Aufwendungen 9.554,98  -9.554,98  8.630,28  -8.630,28 
 3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit  -806.290,05   -13.603,17 
 4. Sonstige Steuern  0,00   0,00 
 5. Ausgleichsposten aus dem Vorjahr   103.440,01    117.043,18 
 6. Jahresüberschuss/Überschuss  - 702.850,04   103.440,01 
 7. Einstellung in Gewinnrücklagen 
  a) in die Verlustrücklage gemäß § 193 VAG   - 702.850,04    0,00 
 8. Bilanzgewinn 
  (Ausgleichsposten)  0,00   103.440,01 
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 Erklärungen 

 

 Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden aufgrund der Bücher und sonstigen 

Unterlagen erstellt. Die Bilanz enthält alle Vermögensgegenstände und Verpflichtungen 

des Vereins. Das Vereinsvermögen ist satzungsgemäß angelegt. 

 

 München, 30. September 2020                                      Der Vorstand  

                                                            Wolfgang Grote  

                                                                                                  Manfred Denk  

                                                                                                  Christian Neuberger 

 

 

 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und gebilligt. 

  

           München, 30. September 2020                            Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

                                                                                        Walter Brunner 

 
 

Verlust eines Dienstausweises

Gemäß AGAM wird der Verlust des nachstehend genannten
Dienstausweises angezeigt:
Dienstausweis Nr. 08/8/481 ausgestellt am 01.08.2006 

München, 28. Oktober 2020  Referat für Gesundheit und 
Umwelt 

   Städtische Friedhöfe München
  RGU-SFM-G-P 
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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung
zu der Bekanntmachung vom 02.11.2020 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rund-
funk und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München vom 10.11.2020

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35 Satz 2  
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), 
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und § 24 
Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 und Abs. 3 der Achten Bayerischen Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. Oktober 2020  
(8. BayIfSMV), folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Die Allgemeinverfügung „Stark frequentierte öffentliche 
Plätze der Landeshauptstadt München“ vom 23.10.2020 
wird widerrufen.

2.  Die in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 der 8. BayIfSMV in der jeweils 
geltenden Fassung festgelegte Maskenpflicht gilt auf dem 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt München auf folgenden 
öffentlichen Plätzen: 

–  Bereich Sendlinger-Tor-Platz, Viktualienmarkt, Schützen-
straße und Fußgängerzone in der Altstadt inklusive der  
folgenden angrenzenden Straßen: beidseitige Gehwege im 
Tal (im Bereich der Hausnummern 1 bis 48), Rosental zwi-
schen Sendlinger Straße und Rindermarkt, Rindermarkt, 
Viktualienmarkt, Dienerstraße, Schrammerstraße, Land-
schaftstraße (Anlage 1) und 

– Stachus-Untergeschoss (Anlage 2). 

3.  Das in § 24 Abs. 3 der 8. BayIfSMV in der jeweils geltenden 
Fassung festgelegte Alkoholkonsumverbot gilt auf dem 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt München auf folgenden 
öffentlichen Plätzen: 

–  Gärtnerplatz inklusive der Straßen und Gehwege (Anlage 3),
–  Gerner Brücke (Anlage 4),
–  Wedekindplatz begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 

1, Feilitzstraße 12 – 15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2  
(Anlage 5) und 

–  Isarauen und Baldeplatz (Anlage 6) begrenzt wie folgt: Der 
nördliche Grenzbereich verläuft vom Kreuzungsbereich Be-
reiteranger / Eduard-Schmid-Straße in gerader Linie durch 
die Grünanlage bis zum östlichen Uferbereich der Isar und 
umfasst den gesamten Uferbereich bis zur Reichenbach-
brücke. Der Grenzbereich verläuft weiter über die Reichen-
bachbrücke bis hin zur Kreuzung Erhardtstraße. Der westli-
che Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Erhardtstraße 
/ Reichenbachbrücke entlang des westlichen Isarufers bis 
zur Keuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz, entlang des 
Baldesplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße und entlang 
des Baldeplatzes bis zur Wittelsbacherbrücke. Der südliche 
Grenzbereich entlang der Wittelsbacherbrücke über den 
Schyrenplatz und die Schyrenstraße bis zur Kreuzung 
Claude-Lorrain-Straße. Östlich verläuft die Bereichsgrenze 
entlang der Claude-Lorrain-Straße und der Eduard-Schmid-
Straße bis zum Kreuzungsbereich Bereiteranger. Alle ge-
nannten Straßen werden beidseitig inklusive der Gehwege 
erfasst.

4.  Der räumliche Umgriff des Bereichs der Maskenpflicht aus 
Ziffer 2 ergibt sich aus den Anlagen 1 und 2 und der räumli-
che Umgriff des Alkoholkonsumverbotes aus Ziffer 3 ergibt 
sich aus den Anlagen 3 bis 6. Die Anlagen 1 bis 6 sind Be-
standteil dieser Allgemeinverfügung.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 02.11.2020 ab 18:00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rundfunk und 

Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 02.11.2020, 
20:00 Uhr, wirksam. 

6. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

Hinweise:

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung ein-
gesehen werden und sind auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de/corona abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 2 und 3 dieser All-
gemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 
IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 02. November 2020 Kreisverwaltungsreferat
  Mickisch
  Stadtdirektor
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Örtliche Bestimmung des Geltungsbereiches der Masken-
pflicht für den Sendlinger-Tor-Platz, den Viktualienmarkt, 
die Schützenstraße und die Fußgängerzone in der Alt-
stadt inkl. der folgenden angrenzenden Straßen: beidsei-
tige Gehwege im Tal (im Bereich der Hausnummern 1 bis 
48 ), Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rinder-
markt, Rindermarkt, Viktualienmarkt, Dienerstraße, 
Schrammerstraße, Landschaftstraße 

Der Bereich umschließt den Sendlinger-Tor-Platz und verläuft 
entlang der Sendlinger Straße in nordöstliche Richtung zur 
Kreuzung Färbergraben / Rosental. Der Bereich umfasst die 
Dultstraße, Rosental, Rosenstraße, Rindermarkt, Pettenbeck-
straße, Petersplatz, Viktualienmarkt und verläuft über Rosen-
tal in die Prälat-Zistl-Straße und auf Höhe des Objektes Viktu-
alienmarkt 15 entlang Viktualienmarkt in die Frauenstraße, 
entlang des nördlichen Gehweges der Frauenstraße zur Kreu-
zung Westenriederstraße. 

Der Bereich umfasst die Westenriederstraße bis zur Kreuzung 
Viktualienmarkt, Viktualienmarkt, Dreifaltigkeitsplatz, Heilig-
Geist-Straße, Prälat-Miller-Weg. Der Bereich verläuft weiter 
über Viktualienmarkt zur Kreuzung Tal/ Sparkassenstraße und 
entlang des Objektes Marienplatz 15 zur Kreuzung Burgstraße. 
Der Bereich umfasst zudem die beidseitige Gehwege im Tal 
(im Bereich der Hausnummern 1 bis 48).
 
Der Bereich umschließt den Marienplatz, die Dienerstraße, die 
Landschaftstraße, die Schrammerstraße, die Residenzstraße, 
die Perusastraße, die Viscardigasse, die Hofgartenstraße zwi-
schen Odeonsplatz und Eingangsbereich Hofgarten, den 
Platz vor der Feldherrenhalle, die Theatinerstraße, die Salvator-
straße von der Kreuzung Theatinerstraße bis Höhe Theatiner-
straße 16, die Weinstraße, die Maffeistraße, die Windenmacher-
straße, die Schäfflerstraße, die Löwengrube auf Höhe der 

Anlage 1

Anwesen 14 und 14a, den südlichen Gehsteig Löwengrube bis 
zur Kreuzung Augustinerstraße, die Augustinerstraße,  
den Frauenplatz, die Liebfrauenstraße, die Mazaristraße, die 
Thiereckstraße, die Sporerstraße, die Filserbräugasse und  
die Albertgasse. 

Der Bereich umfasst die Kaufingerstraße, die Fürstenfelder-
straße entlang des Anwesens Kaufingerstraße 15, die Neu-
hauser Straße, Färbergraben entlang des Anwesens Neuhauser 
Straße 1, die Ettstraße entlang des Anwesens Neuhauser 
Straße 2, die Eisenmannstraße entlang der Anwesen Neuhau-
ser Straße 23 und Eisenmannstraße 2, die Kapellenstraße auf 
Höhe des Anwesens Neuhauser Straße 10, die Herzog-Max-
Straße auf Höhe des Anwesens Neuhauser Straße 20, die 
Herzog-Wilhelm-Straße zwischen Neuhauser Straße und 
Kreuzung Herzog-Spital-Straße, den Karlsplatz ab Neuhauser 
Straße bis zur nördlichen Gehsteiggrenze zwischen den An-
wesen Karlsplatz 7 und Karlsplatz 11 – 12 sowie das Stachus-
Untergeschoss. 

Der Bereich umfasst die Fußgängerzone der Schützenstraße 
(inklusive Arkaden) von der Einmündung Prielmayerstraße bis 
zum ehemaligen Hotel Königshof (Karlsplatz 25). 

Alle genannten Straßen werden – soweit nicht anders aufge-
führt – beidseitig inklusive der Gehwege erfasst. 
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Seite 1 

 
Örtliche Bestimmung des Geltungsbereiches der Maskenpflicht für das Stachus-Untergeschoss Anlage 2 

Örtliche Bestimmung des Geltungsbereiches der  
Maskenpflicht für das Stachus-Untergeschoss

Anlage 2
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Gärtnerplatz

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtnerplatz inklusive der Straßen 

und Gehwege.

Anlage 3

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Gärtnerplatz

Anlage 3

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtner-
platz inklusive der Straßen und Gehwege.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Gerner Brücke

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Wedekindplatz

Anlage 4

Anlage 5

Das Verbot umfasst den Bereich der Gerner Brücke.

Der Bereich umfasst den gesamten Wedekindplatz
begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 1,  
Feilitzstraße 12 – 15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2.

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Gerner Brücke

Das Verbot umfasst den Bereich der Gerner Brücke.

Anlage 4

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Wedekindplatz

Der Bereich umfasst den gesamten Wedekindplatz 

begrenzt durch die Anwesen Occamstraße 1, Feilitzstraße 12-15, Siegesstraße 31 und Marktstraße 2.

Anlage 5

Amtsblatt_31.indd   640Amtsblatt_31.indd   640 05.11.20   13:0505.11.20   13:05



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 31/2020

641

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für den Bereich Baldeplatz (Bereich A) 
sowie den Bereich Isarauen (Bereich B)

Seite 1

Anlage 6

B

A

Bereich A: Baldeplatz

Bereich B: Isarauen

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes  
für den Bereich Baldeplatz (Bereich A)
sowie den Bereich Isarauen (Bereich B)

Anlage 6

Der nördliche Grenzbereich verläuft vom Kreuzungsbereich 
Bereiteranger / Eduard-Schmid-Straße in gerader Linie durch 
die Grünanlage bis zum östlichen Uferbereich der Isar und 
umfasst den gesamten Uferbereich bis zur Reichenbachbrücke. 
Der Grenzbereich verläuft weiter über die Reichenbachbrücke 
bis hin zur Kreuzung Erhardtstraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Erhard-
tstraße / Reichenbachbrücke entlang des westlichen Isarufers 
bis zur Keuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz, entlang 
des Baldesplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße und entlang 
des Baldeplatzes bis zur Wittelsbacherbrücke.

Der südliche Grenzbereich entlang der Wittelsbacherbrücke 
über den Schyrenplatz und die Schyrenstraße bis zur Kreuzung 
Claude-Lorrain-Straße.

Östlich verläuft die Bereichsgrenze entlang der Claude-Lorrain- 
Straße und der Eduard-Schmid-Straße bis zum Kreuzungs-
bereich Bereiteranger.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der  
Gehwege erfasst.
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Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 145
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Roßmarkt 3, 80331 München
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Gesundheit und Umwelt
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
rgu@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Peter Scheifele (Ständiger Vertreter)
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de 

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshaupt-
stadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München Maps ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie den Amtlichen Stadtplan, 
die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den in-
teraktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen. München 
Maps ist erreichbar unter maps.muenchen.de

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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